Rechtsmittel im Strafprozeß: Beschwerde/Berufung/Revision     (Stand: 01.11.98/M14)





[Literatur zum Strafprozeßrecht: Pfeiffer/Fischer, Kommentar, StPO, 1995, 118,00 DM; Kleinknecht/Meyer-Goßner, Kommentar, StPO, 43. Auflage 1997, 118,00 DM; Karlsruher Kommentar zur StPO, 4. Auflage 1998, 448,00 DM; Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, Spezialkommentar, 2. Auflage 1996, 188,00 DM]





Die Beschwerde (§§304-311a StPO=Strafprozeßordnung) richtet sich gegen Verfügungen und Beschlüsse, Berufung (§§312-332 StPO) und Revision (§§333-358 StPO) richten sich gegen ein Urteil.





Die Berufung muß innerhalb einer Woche nach Urteilsverkündung eingelegt werden. Dies kann schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle geschehen. Wird die B. schriftlich eingelegt, sollte dies per Einschreibebrief geschehen, damit der Brief nicht verloren gehen kann. Wer das Porto sparen will, kann die B. auch mündlich (“zu Protokoll der Geschäftsstelle”) gegenüber einem Rechtspfleger einlegen. Die B. braucht nicht begründet zu werden. Folge der B. ist, daß neu verhandelt wird. Legt nur der Verurteilte B. ein, besteht ein Verschlechterungsverbot, das heißt, das Urteil der Berufungsinstanz darf nicht ungünstiger ausfallen, wie das Urteil der ersten Instanz. Zu beachten sind aber auch die zusätzlichen Verfahrenskosten (dies gilt auch bei der Revision), insbesondere wenn noch ein Nebenklägervertreter am Prozeß beteiligt ist. Gerade bei einer geringen Strafe können die zusätzlichen Verfahrenskosten eine geringfügige Verbesserung des Urteils mehr als wettmachen.





Die Revision kann gegen ein Urteil eingelegt werden, welches a) in der Berufungsinstanz oder b) in der ersten Instanz vor einem Land- oder Oberlandesgericht gefallen ist. Die R. muß innerhalb einer Woche nach Verkündung des Urteils eingelegt werden, zu den Formalien siehe bei der Berufung. Innerhalb eines Monats müssen die Revisionsanträge und ihre Begründung angebracht werden; dies muß durch einen Rechtsanwalt oder zu Protokoll der Geschäftsstelle (bei einem Rechtspfleger) erfolgen. Bei der Revision werden die Tatsachenfeststellung, auf denen das angefochtene Urteil basiert, nicht mehr geprüft. Es geht lediglich um formelle (Verfahrensrüge) und materielle (Sachrüge) Rechtsfehler. Für die Verfahrensrüge sind gewisse Kenntnisse im Strafprozeßrecht erforderlich. Dagegen kann die allgemeine Sachrüge ohne nähere Begründung erhoben werden; dann prüft das Revisionsgericht das Urteil insgesamt auf fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts. Beispiel für eine Revisionsbegründung mit Anträgen (zuvor muß aber bereits Revision eingelegt worden sein):





Hinsichtlich der eingelegten Revision gegen das Urteil des Landgerichtes XYZ, Az. 123 stelle ich folgende Anträge:


1. Das Urteil des Landgerichtes wird aufgehoben.


2. Ich werde freigesprochen 


   {Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen}


3. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.


Dies begründe ich wie folgt:


Ich rüge die Verletzung  formellen und materiellen Rechts.


I. Verletzung formellen Rechts


... {Ausführungen hierzu}


II. Verletzung materiellen Rechts


Ich rüge die Verletzung materiellen Rechts, insbesondere - ohne damit Beschränkungen der Revision vorzunehmen - folgendes:


... {Ausführungen hierzu, aber nicht zwingend erforderlich}





Wer keinen Anwalt hat, kann sich mit geeigneter Lektüre selbst kundig machen (z.B. JA-Referendarskript 4, Norbert Mutzbauer, Strafprozessuale Revision, Luchterhand, 1996, DM 34,50). Im einfachsten Fall kann man einfach zum Rechtspfleger gehen und die allgemeine Sachrüge erheben, dann wird das Urteil zumindest auf materielle Rechtsfehler geprüft. Einen Freispruch beantragt man, wenn hierauf eine gewisse Aussicht besteht. Die Zurückverweisung zur neuen Verhandlung und Entscheidung, wenn zwar klar ist, daß eine Straftat vorliegt, aber das Urteil zu hart erscheint. Die Revision kann auch beschränkt, z.B. nur hinsichtlich der verweigerten Aussetzung zur Bewährung oder der Strafhöhe eingelegt werden. Gegen eine abgelehnte Revision kommt in der Regel als außerordentlicher Rechtsbehelf nur noch die Verfassungsbeschwerde in Betracht (siehe Merkblatt 15).





Vereinigung zum Schutz der Bürgerrechte (VSB) * Oberdorf Str. 8 * D-79664 Wehr * ViSdP: Rolf Melzner


Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, informieren Sie sich über eine Fördermitgliedschaft im Arbeitskreis Recht !











Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











